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AKWL aktuell Nr. 29/2020 
Informationen zur SARS-COV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
heute ist im Bundesanzeiger die SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung veröffentlicht worden, die 
wir Ihnen anbei zur Kenntnis geben. Sie tritt morgen, am Mittwoch, 22. April 2020, in Kraft. Die Verordnung 
sieht weitreichende Spielräume für das Management von Lieferengpässen in Apotheken sowie eine Vergü-
tung des Botendienstes in Höhe von fünf Euro netto zunächst für einen Zeitraum bis Ende September 2020 
vor. 
 
Eine Detailauswertung der Regelungen erfolgt in Kürze über ein gesondertes Rundschreiben unseres Bundes-
verbandes ABDA. Eine erste positive Bilanz haben die Spitzen von ABDA, BAK und DAV aber gegenüber der 
pharmazeutischen Fachpresse soeben bereits abgegeben. Das Statement ist zu Ihrer Kenntnis beigefügt. 
 
Im Zuge der Verabschiedung der Verordnung hat der Bundesgesundheitsminister einen Dankesbrief übermit-
telt, der sich an alle Apothekenleiterinnen und -leiter in Deutschland wendet. Auch dieses Schreiben fügen wir 
diesem „AKWL aktuell“ bei. 
 
Mit freundlichen, kollegialen Grüßen  

 
 
Gabriele Regina Overwiening     Dr. Andreas Walter 
Präsidentin       Hauptgeschäftsführer 

An alle Apotheken in Westfalen-Lippe 
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Statement von ABDA, BAK und DAV zu SARS-CoV-2-
Arzneimittelversorgungsverordnung 
 
 
Deutschlands Apotheker begrüßen die Neuregelungen der SARS-CoV-2-
Arzneimittelversorgungsverordnung, die dazu beitragen sollen, die 
Arzneimittelversorgung während der Corona-Pandemie sicherzustellen. 
"Als Heilberufler kämpfen wir Apotheker Tag für Tag an vorderster Front 
gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie. Die neue Verordnung gibt 
uns Rechtssicherheit und Handlungsspielraum, so dass wir schneller 
entscheiden und die Patienten insgesamt besser versorgen können. Die 
Verordnung entspricht fast vollständig unseren Forderungen und 
Vorschlägen. Sie gibt uns die Möglichkeit, die Zahl der Patientenkontakte 
zu verringern und somit Risikogruppen zu schützen", sagt ABDA-Präsident 
Friedemann Schmidt. 
  
BAK-Präsident Dr. Andreas Kiefer fügt hinzu: "Mit dem Botendienst und der 
aut-simile-Regelung können wir Apotheker einmal mehr beweisen, dass wir 
soziale und pharmazeutische Kompetenz vor Ort bündeln und 
verantwortungsvoll einsetzen. Viele Apotheken haben die Anzahl ihrer 
Botendienste im März bereits um mehr als fünfzig Prozent erhöht, um 
Risikogruppen oder Menschen in Quarantäne zuhause bedarfsgerecht zu 
versorgen. Wo bisher nur "aut idem" möglich war, kann gemeinsam mit 
dem Arzt nun auch "aut simile" versorgt werden - dabei können wir 
Apotheker unsere Fachkompetenz mit engagiertem Engpassmanagement 
verbinden."  
  
Auch DAV-Vorsitzender Fritz Becker begrüßt die Verordnung: 
"Botendienste sind und bleiben Gemeinwohlaufgaben unserer Apotheken 
vor Ort. Bisher waren sie immer stark defizitär. Mit einer Grundausstattung 
von 250 Euro pro Apotheke und 5 Euro Zuschuss pro Botendienst wird die 
Versorgung in diesen schwierigen Zeiten jetzt aber sehr gut unterstützt. 
Das begrüßen wir Apotheker uneingeschränkt. Die Krankenkassen fordern 
wir auf, mit uns eine unbürokratische und schnelle Lösung für die 
Abrechnung des Zuschusses zu finden." 
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